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Satzung 

über die Kostenbeteiligung der Eltern an der Schulspeisung 

 

vom 20.12.2004 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 5 und 35 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) in der Neufassung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 22.03.2004 (GVBl. I S. 59), i. V. mit §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.06.2004 (GVBl. I S. 272), i. V. mit § 113 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
(BbgSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.08.2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und 
anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 22.03.2004 (GVBl. I S. 59), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in ihrer Sitzung vom 16.12.2004 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Bereitstellung 
 
(1) Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule Zülichendorf wird an den Schultagen eine 
warme Mittagsmahlzeit bereitgestellt. 
 
 

§ 2 
 

Kostenbeteiligung 
 
(1) An den Kosten der Schulspeisung werden die Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
Eltern mit angemessenen Preisen beteiligt. 
 
(2) Der zu entrichtende Kostenbeitrag ist wöchentlich im Voraus zu zahlen. 
 
(3) Die Zahlungsmodalitäten bestimmen sich nach den an der Grundschule Zülichendorf 
geltenden Regelungen. 
 
 

§ 3 
 

Höhe der Kostenbeteiligung 
 
Die Kostenbeteiligung für eine warme Mittagsmahlzeit in der Grundschule Zülichendorf 
beträgt 1,70 €. 
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§ 4 

 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.07.2001 zur 
1. Änderung der Satzung über die Kostenbeteiligung der Eltern an der Schulspeisung vom 
14.11.1996 außer Kraft. 
 
 
 
Ruhlsdorf, den 20.12.2004 
 
 
 
 
Winand Jansen 
Bürgermeister  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Es wird angeordnet, die vorstehende Satzung vom 20.12.2004 über die Kostenbeteiligung 
der Eltern an der Schulspeisung, in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Teil Luckenwalder 
Rundschau, öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung kann nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
 
 
 
Ruhlsdorf, den 20.12.2004 
 
 
 
 
 
Winand Jansen 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Veröffentlicht: Märkische Allgemeine Zeitung, Luckenwalder Rundschau 
  Nr. 306 vom 30.12.2004 
 


